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Vorwort 

Die Sicherheitsuntersuchung erfolgt in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 
996/2010 und dem Unfalluntersuchungsgesetz - UUG 2005, BGBl. I Nr. 123/2005 idgF. 

Das einzige Ziel der Sicherheitsuntersuchung ist die Verhütung künftiger Unfälle und 
Störungen. Die Ermittlung der Ursachen impliziert nicht die Feststellung einer Schuld oder 
einer administrativen, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung (Art. 2 Z 4 Verordnung 
(EU) Nr. 996/2010). 

Die im vorläufigen Untersuchungsbericht zitierten Regelwerke beziehen sich grundsätzlich 
auf die zum Zeitpunkt des Vorfalls gültige Fassung, ausgenommen es wird im 
Untersuchungsbericht ausdrücklich auf andere Fassungen Bezug genommen oder auf 
Regelungen hingewiesen, die erst nach dem Vorfall getroffen wurden. 

Der Umfang der Sicherheitsuntersuchung und das bei Durchführung der 
Sicherheitsuntersuchung anzuwendende Verfahren werden von der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes nach Maßgabe der Erkenntnisse, die sie zur 
Verbesserung der Flugsicherheit aus der Untersuchung gewinnen will, festgelegt (Art. 5 Abs. 
3 Verordnung (EU) Nr. 996/2010). 

Gemäß der Empfehlung 5.4.6. des Anhangs 13 zum Abkommen über die internationale 
Zivilluftfahrt, in der am 28.11.2024 in Kraft getretenen Fassung der 13. Edition, soll die 
zuständige Untersuchungsstelle bei Vorfällen, die ein erhöhtes öffentliches Interesse auf 
sich ziehen, einen vorläufigen Bericht („Written Preliminary Report“) veröffentlichen, in 
dem die ermittelten Fakten und der Fortschritt der Untersuchung darzustellen sind. In 
Entsprechung dieser Empfehlung veröffentlicht die Sicherheitsuntersuchungsstelle des 
Bundes gemäß Art. 15 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 - in Ergänzung zu dem am 
10.12.2024 veröffentlichten vorläufigen Bericht („Written Preliminary Report“) - den 
gegenständlichen Bericht („Written Preliminary Report No. 2“). 

Zur Wahrung der Anonymität aller an dem Vorfall beteiligten Personen unterliegt der 
Bericht inhaltlichen Einschränkungen. 

Alle in diesem Bericht angegebenen Zeiten sind in UTC angegeben (Lokalzeit = UTC +2 
Stunden). 
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Einleitung 

Luftfahrzeughalter: Österreichischer Luftverkehrsbetreiber 
Betriebsart: Gewerblicher Linienflug (CAT) 
Flugzeughersteller: Airbus S.A.S. 
Musterbezeichnung: A320-214 
Luftfahrzeugart: Flächenflugzeug (Fixed Wing Large Aeroplane) 
Staatszugehörigkeit: Österreich 
Vorfallort: Nahe Grafendorf bei Hartberg 
Koordinaten (WGS84): 47° 21' 9,67" N - 016° 0' 42,67" O 
Ortshöhe über dem Meer: ca. FL200 
Datum und Zeitpunkt: 09. Juni 2024, ca. 15:31 Uhr 

Kurzdarstellung 

Nach einem Hagelschlag erklärte die Cockpitbesatzung eine Luftnotlage („MAYDAY“) wegen 
gebrochener Windschutzscheiben und unzuverlässiger Anzeige der Fluggeschwindigkeit 
(„Unreliable Speed Indication“). Nach erfolgreicher Landung am Zielflugplatz Wien-
Schwechat wurden zusätzlich zur beschädigten Windschutzscheibe weitere Schäden an den 
Vorderkanten der Tragflächen und des Leitwerks sowie ein fehlendes Radom samt stark 
beschädigter Antenne des Wetterradars festgestellt. 

Der Bereitschaftsdienst der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes, Verkehrsbereich 
Zivilluftfahrt, wurde am 09. Juni 2024 um ca. 19:13 Uhr Lokalzeit vom Luftfahrzeugbetreiber 
über den Vorfall informiert. Gemäß Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wurde 
eine Sicherheitsuntersuchung des Vorfalls eingeleitet. 

Gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wurden die beteiligten Staaten über 
den Vorfall unterrichtet: 

Herstellerstaat: Frankreich 
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1 Tatsachenermittlung 

1.1 Ereignisse und Flugverlauf 

Flugverlauf und Hergang der Störung wurden anhand der Aussagen und Meldungen der 
Besatzung, in Verbindung mit FDR und QAR Daten des Luftfahrzeuges, CVR Daten 
(Aufzeichnung ab ca. 14:01 Uhr verfügbar), Radardaten und Wetterdaten der Austro 
Control GmbH und den Erhebungen der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 
rekonstruiert1. 

Gemäß Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EU) 996/2010 dürfen Cockpit-Stimmen- und -
Bildaufzeichnungen und deren Abschriften nicht für andere Zwecke als die 
Sicherheitsuntersuchung verfügbar gemacht oder genutzt werden. 

Sensible Sicherheitsinformationen gemäß Art. 14 der Verordnung (EU) 996/2010 dürfen nur 
dann in einen Bericht aufgenommen werden, wenn sie für die Analyse des Vorfalls von 
Belang sind. Informationen oder Teile davon, die für die Analyse nicht relevant sind, sind 
nicht offenzulegen (Art. 16 Abs. 5 der Verordnung (EU) 996/2010). 

In Entsprechung dieser zwingenden unionsrechtlichen Bestimmungen sowie der Vorgaben 
in Annex 13 zum Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt nimmt die SUB nur jene 
Teile der Cockpit-Sprachaufzeichnungen in den gegenständlichen Bericht auf, die aus Sicht 
der SUB für die Analyse und das Verständnis des Vorfalls relevant sind. 

Am 09. Juni 2024 war die Besatzung mit dem Luftfahrzeug von Wien nach Palma de Mallorca 
geflogen. Die Besatzung vereinbarte, dass für diesen Hinflug CM22 „Pilot Flying“ ist. Beim 
Rückflug, während dem sich der Vorfall ereignete, sollte CM1 „Pilot Flying“ sein. Um ca. 
13:56 Uhr startete das Luftfahrzeug vom Flughafen Palma de Mallorca (IATA Code PMI, 
ICAO Code LEPA) Richtung Flughafen Wien-Schwechat (IATA VIE, ICAO LOWW) (Abbildung 
1Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

                                                      

1 Zeitbasis sind die Zeitangaben des FDR und QAR, sowie die dazu synchronisierten Spuren des CVR 
2 siehe auch Abschnitt 1.5 Besatzung für CM1 und CM2 
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Abbildung 1 Übersicht Flugverlauf PMI nach VIE 

 

Quelle: Google Earth, SUB 

Für das Wetterbriefing wurden Daten des Briefing Packs (Abschnitt 1.1.1) genutzt. Für 
Updates während des Reisefluges wurden zudem Daten der Webseite windy.com bzw. die 
entsprechende App (windy-App) genutzt. Dieser Dienst benötigt eine aktive 
Internetverbindung. Die vom Luftfahrzeugbetreiber an Bord mittels WLAN zur Verfügung 
gestellte Internetverbindung hatte im Flugverlauf jedoch Verbindungsprobleme, sodass nur 
teilweise eine Internetverbindung bestand. 

Um ca. 14:05 Uhr wurde ein Mitglied der Kabinenbesatzung (Cabin Crew Member, CCM) in 
das Flight Deck eingelassen und im folgenden Gespräch eine mögliche Verspätung in Wien 
um 10-15 Minuten thematisiert.  

Um ca. 14:14 Uhr übergab die Flugverkehrskontrollstelle das Luftfahrzeug an Marseille ACC. 

Um ca. 14:22 Uhr erreichte das Luftfahrzeug die Reiseflugfläche von FL340. 

Um ca. 14:35 Uhr verließ CM2 das Flight Deck. Kurz vor 14:38 Uhr wurde CM2 wieder ins 
Flight Deck eingelassen, wobei CM1 kommentierte, dass „nichts versäumt“ wurde. CM2 
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Fehlermeldungen F/CTL, AFS und NAV ausgelöst (ebenfalls PFR). In diesem Zusammenhang 
wurde auch mehrmals ein Master Caution ausgelöst. 

Der Luftdruck in der Kabine (bzw. im Cockpit) blieb während des gesamten Vorfalls im 
Normalbereich. 

Der Flugverlauf im Raum Hartberg ist in Abbildung 2 ersichtlich. Die markanten Punkte um 
15:31:05 Uhr (Start der Turbulenzen) und 15:32:22 Uhr (Master Warning) sind ebenfalls 
eingetragen, genauso wie die Radarspuren der im Raum Hartberg operierenden Flüge der 
Hagelabwehr. Weitere Information zur Hagelabwehr sind dem Abschnitt 1.7.6 Hagelabwehr 
zu entnehmen. Inwiefern das im Zuge der Hagelabwehr in die Gewitterzelle eingebrachte 
Silberjodid Einfluss auf die für das Wetterradar relevante Reflektionsfähigkeit der Hagelzelle 
hatte, ist noch Gegenstand weiterer Untersuchungen. 

Abbildung 2 Flugverlauf Raum Hartberg, inklusive Flüge der Hagelabwehr 

 

Quelle: Google Earth, SUB 
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Um 15:58:49 Uhr meldete WIEN TOWER, dass das Luftfahrzeug zur Parkposition geschleppt 
wird und dass die Triebwerke an der aktuellen Position abgestellt werden können. 

CM2 beschrieb CM1 den Moment unmittelbar vor dem Einflug in die Hagelzelle wie folgt: 
„da kam eine große Wolke und ich hab‘ noch gedacht verdammt, wir sind gerade erst aus 
der Wolke draußen“, woraufhin CM1 antwortete: „aber es war ja noch gar nicht viel sichtbar 
da was ich mich erinnere, ich bin raus, bin aufs Klo“. Am CVR sind keine Gesprächsinhalte 
aufgezeichnet, die auf Probleme in der Kommunikation zwischen CM1, CM2 und CCMs 
hinweisen. 

Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes wurde am 09. Juni 2024 um 19:13 Uhr 
(Lokalzeit) vom Betreiber des Luftfahrzeuges über den Vorfall informiert. In weiterer Folge 
wurde die Sicherstellung des Luftfahrzeuges durch Abstellen und Versperren in einem 
separaten Hangar des Luftfahrzeugbetreibers angeordnet. Es wurde entschieden, dass 
aufgrund der erfolgten Sicherstellung und sicheren Verwahrung des LFZ, Erhebungen noch 
am Abend des Vorfallstages keinen Vorteil für die Untersuchung brächten, sodass am 
darauffolgenden Tag (10. Juni 2024) um 10:00 Uhr (Lokalzeit) seitens der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes mit den Erhebungen vor Ort am Luftfahrzeug 
begonnen wurde. Der Vorfall wurde gemäß Annex 13 und ERCS Risikoklassifikation (siehe 
Anhang A - Annex 13 und ERCS Risikoklassifikation) als INCIDENT eingestuft. Trotz 
Einstufung als INCIDENT wurde gemäß Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 eine 
Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. 

1.1.1 Flugvorbereitung 
Der Betreiber hat der Flugbesatzung ein Briefing Pack zur Verfügung gestellt. Darin 
enthalten waren unter anderem der OFP, der ATC Flugplan, Wetterinformation (siehe 
Abschnitt 1.7.7 Wetterberatung der Flugbesatzung), relevante NOTAMs, das vertikale 
Flugprofil, RAIM Informationen betreffend Signalintegrität von 
Satellitennavigationssystemen, das Loadsheet (siehe Abschnitt 1.6.3 Beladung und 
Schwerpunkt des Luftfahrzeugs), die Berechnung von Delta Fuel Burn Und Delta Zero Fuel 
Weight, und Informationen zu Deferred Defect Items und Flight Deck Info Items. 



 

Vorläufiger Untersuchungsbericht Nr. 2 (Written Preliminary Report No. 2)  19 von 82 

1.2 Personenschäden 

Im Luftfahrzeug befanden sich 173 Passagiere, 2 Mitglieder der Cockpitbesatzung und 4 
Mitglieder der Kabinenbesatzung. Ein Mitglied der Kabinenbesatzung (Junior Flight 
Attendant) erlitt durch die Turbulenzen eine leichte Verletzung (verstauchte Hand).  Ein 
zweites Mitglied der Kabinenbesatzung wird im Untersuchungsakt der Staatsanwaltschaft 
als verletzt geführt und erlitt nach eigenen Angaben Hämatome. Dem 
Luftfahrzeugbetreiber wurden jedoch keine diesbezüglichen Meldungen erstattet, weshalb 
in Tabelle 1 nur 1 Person als leicht verletzt geführt wird. Alle anderen Insassen blieben 
unverletzt. 

Tabelle 1 Personenschäden 

Verletzungen Besatzung Passagiere Andere 

Tödliche 0 0 0 

Schwere 0 0 0 

Leichte 1 0 0 

Keine 5 173  

1.3 Schaden am Luftfahrzeug 

Das Luftfahrzeug wurde infolge des Durchfluges durch die Hagelzelle beschädigt. 
Insbesondere brach dabei die äußere Schicht der Windschutzscheiben mehrfach und das 
Radom fehlte fast vollständig, sodass die Antenne des Wetterradars ebenfalls beschädigt 
wurde. An den Flügel- und Leitwerksvorderkanten entstanden vielfach kleinere bis etwa 
golfballgroße Dellen. Verkleidungsteile der Triebwerksaufhängungen (Pylon), Antennen 
und Lichter wurden beschädigt. Weitere Details zu Schäden sind in Abschnitt 1.10.1 
Beschädigungen am Luftfahrzeug durch Hagel angeführt. 

1.4 Andere Schäden 

Keine. 
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1.5 Besatzung 

Die Flugbesatzung bestand aus dem Pilot in Command (Kapitän, im Bericht CM1 – Crew 
Member 1) und dem First Officer (F/O bzw. Second in Command, im Bericht CM2 – Crew 
Member 2), welcher zum Zeitpunkt des Vorfalls das Luftfahrzeug steuerte (Pilot Flying). 

1.5.1 CM1 
Alter: 59 Jahre 
Art des Zivilluftfahrerscheines: ATPL(A) 
Berechtigungen: Flächenflug 
Muster/Typenberechtigung: A320, DHC8 inkl. TRI(A) (abgelaufen), SEP(land) inkl. 

FI(A), TMG inkl. FI(A) 
Instrumentenflugberechtigung: A320, DHC8 (abgelaufen) 
Lehrberechtigung: FI(A) für CPL, PPL, IR, Night, FI, TMG, SEP(land) 

(abgelaufen), TRI(A) für DHC8 (abgelaufen) 
Sprachkompetenz: Englisch Level 6 
Gültigkeit: Am Tag des Vorfalls gültig 

Überprüfungen (Checks): 
Medical check: Medical Class 1 gültig bis 13.05.2025 

Class 1 für Single Pilot Commercial Air Transport 
Operations mit Passagieren gültig bis 13.11.2024 

Gesamtflugerfahrung 
(inkl. Vorfallflug): 8433 Stunden 
Flugerfahrung auf der Vorfalltype: 1626 Stunden 
Dienstzeit  
 am Vorfalltag: 10:05 Stunden 
 in den letzten 72 Stunden: 10:05 Stunden 
 in den letzten 31 Tagen: 123:27 Stunden 
Letzter OPC/LPC: 29.02.2024 
Letztes Emergency Training: 14.02.2024 
Letztes CRM Training: 13.02.2024 
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1.5.2 CM2 
Alter: 31 Jahre 
Art des Zivilluftfahrerscheines: CPL(A) 
Berechtigungen: Flächenflug 
Muster/Typenberechtigung: A320 
Instrumentenflugberechtigung: A320 
Lehrberechtigung: keine 
Sprachkompetenz: Englisch Level 4 
Sonstige Berechtigungen: ATPL(A)-Theory und MCC(A) begonnen 
Gültigkeit: Am Tag des Vorfalls gültig 

Überprüfungen (Checks): 
Medical check: Medical Class 1 gültig bis 17.03.2025 

Class 1 für Single Pilot Commercial Air Transport 
Operations mit Passagieren gültig bis 17.03.2025 

Gesamtflugerfahrung 
(inkl. Vorfallflug): 3119 Stunden 
Flugerfahrung auf der Vorfalltype: 3119 Stunden 
Dienstzeit  
 am Vorfalltag: 10:05 Stunden 
 in den letzten 72 Stunden: 20:07 Stunden 
 in den letzten 31 Tagen: 160:23 Stunden 
Letzter OPC/LPC: 20.05.2024 
Letztes Emergency Training: 04.03.2024 
Letztes CRM Training: 01.02.2024 

1.6 Luftfahrzeug 

Luftfahrzeugart: Motorflugzeug 
Hersteller: Airbus S.A.S. 
Herstellerbezeichnung: A320-214 
Baujahr: 2001 
Luftfahrzeughalter: Österreichischer Luftverkehrsbetreiber 
Gesamtbetriebsstunden: 59838:22 Stunden 
Betriebszyklen / Cycles: 32755 
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Triebwerk: 2x Mantelstromtriebwerk (Turbofan) 
Hersteller: CFM International SA 
Herstellerbezeichnung: CFM56-5B4/P 

1.6.1 Borddokumente 
Eintragungsschein: ausgestellt am 01.04.2015 von Austro Control GmbH 
Lufttüchtigkeitszeugnis: ausgestellt am 28.03.2013 von Austro Control GmbH 
Bescheinigung über die Prüfung  
der Lufttüchtigkeit (ARC): ausgestellt am 02.03.2023 von der CAMO des 

Betreibers, gültig bis 06.03.2024 
verlängert am 19.02.2024 von der CAMO des 
Betreibers, gültig 06.03.2025 

Lärmzulässigkeitszeugnis: ausgestellt am 28.03.2013 von Austro Control GmbH 
Versicherung: gültig von 15.11.2023 bis 15.11.2024 
Bewilligung für eine  
Luftfahrzeugfunkstelle: ausgestellt am 06.03.2015 vom Fernmeldebüro für 

Wien, Niederösterreich und Burgenland 

1.6.2 Instandhaltung 
Wartung und Instandhaltung des Luftfahrzeuges sind ordnungsgemäß dokumentiert. Es ist 
geplant, die Komponenten des Wetterradars technisch zu untersuchen, um festzustellen, 
ob das System funktionstüchtig war (siehe Abschnitt 2 Geplante Untersuchungsschritte). 

1.6.3 Beladung und Schwerpunkt des Luftfahrzeugs 
Anhand des Loadsheets ergeben sich für den Flug die folgenden Massen (Tabelle 2) und 
Schwerpunktlagen (Tabelle 3). Demzufolge lagen sowohl Masse als auch Schwerpunkt 
während des gesamten Fluges im zulässigen Bereich. 
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Tabelle 2 Luftfahrzeug - Massen 

 Masse (kg) Maximum Limit (kg) 

DOW (Dry Operating Weight) 43488  

Load 15203  

ZFW (Zero Fuel Weight) 58691 62500 

TOF (Take Off Fuel) 8332  

TOW (Take Off Weight) 67023 77000 

TIF (Trip Fuel) 5386  

LAW (landing Weight) 61637 66000 

Quelle: Luftfahrzeugbetreiber 

Tabelle 3 Luftfahrzeug - Schwerpunktlagen 

 Schwerpunktlage – Index Min / Max Limit 

DOI (Dry Operating Index) 36,43  

LIZFW (Loaded Index bei Zero Fuel Weight) 48,35 23,53 / 64,72 

LITOW (Loaded Index bei Take Off Weight) 45,55 19,35 / 67,84 

LILAW (Loaded Index bei Landing Weight) 49,21  

Quelle: Luftfahrzeugbetreiber 

1.6.4 Wetterradarsystem 
Das Luftfahrzeug ist mit einem X-Band-Wetterradarsystem Honeywell RDR-4B mit 
Predictive Windshear-Funktion ausgestattet. Das System besteht aus den folgenden 
Komponenten: 
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Abbildung 7 Vertikales, reflektierendes Radar-Bild einer Kumulonimbus-Wolke 

 

Quelle: Airbus Flight Crew Techniques Manual (FCTM) 

1.6.5 Flugmodi 
Die Informationen in den folgenden Abschnitten wurden dem Betriebshandbuch Teil B 
(OM-B) entnommen und beschreiben die für den Vorfall relevanten Flugmodi. 

1.6.5.1 Normal Law 
„GENERAL 
The normal law protects the aircraft throughout the flight envelope, as follows : 

• load factor limitation 
• pitch attitude protection 
• high-angle-of-attack (AOA) protection 
• high-speed protection. 

[…] 

BANK ANGLE PROTECTION 
Inside the normal flight envelope, the system maintains positive spiral static stability 
for bank angles above 33 °. If the pilot releases the sidestick at a bank angle greater 
than 33 °, the bank angle automatically reduces to 33 °. Up to 33 °, the system holds 
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To limit roll rate, the roll direct law uses only ailerons and spoilers N° 4 and 5. If spoiler 
N° 4 has failed, spoiler N° 3 replaces it. If the ailerons have failed, all roll spoilers 
become active. 

YAW MECHANICAL CONTROL 
The pilot controls yaw with the rudder pedals. The yaw damping and turn 
coordination functions are lost. “ 

1.7 Flugwetter 

Im folgenden Abschnitt sind die von der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 
ermittelten und für die Untersuchung des Vorfalls verwendeten Wetterdaten, 
Wetterbeobachtungen, Wetterkarten und Radarbilder zu finden. Der Besatzung standen 
zur Flugvorbereitung und Durchführung die Informationen gemäß Abschnitt 1.7.7 
Wetterberatung der Flugbesatzung zur Verfügung. 

1.7.1 METAR / MET REPORT Wetterbeobachtungen 

Tabelle 4 METAR Wien und Graz, jeweils 13:20 – 15:50 Uhr 

METAR Wien und Graz  

METAR LOWW 091550Z 14009KT 9999 FEW040CB 25/17 Q1006 TEMPO FM1615 1500 +TSRA= 
METAR LOWW 091520Z 14010KT 9999 FEW040CB 25/17 Q1006 TEMPO FM1615 TSRA= 
METAR LOWW 091450Z 14009KT 110V170 9999 FEW038 SCT044 26/18 Q1007 NOSIG= 
METAR LOWW 091420Z VRB08KT 9999 FEW038 SCT042 25/16 Q1007 NOSIG= 
METAR LOWW 091350Z 14006KT 110V170 9999 FEW040 SCT046 26/17 Q1007 NOSIG= 
METAR LOWW 091320Z 19004KT 160V230 9999 FEW042 BKN050 25/16 Q1008 NOSIG= 

METAR LOWG 091550Z AUTO VRB02KT 9999 FEW060 FEW060CB 26/19 Q1006 NOSIG= 
METAR LOWG 091520Z AUTO 16004KT 130V190 9999 FEW060CB 26/19 Q1006 NOSIG= 
METAR LOWG 091450Z AUTO 10005KT 060V130 9999 FEW060CB 26/19 Q1007 NOSIG= 
METAR LOWG 091420Z AUTO 13004KT 090V180 9999 FEW050 FEW050TCU 26/18 Q1007 NOSIG= 
METAR LOWG 091350Z AUTO 10004KT 050V150 9999 FEW038 26/19 Q1007 NOSIG= 
METAR LOWG 091320Z AUTO 11005KT 070V150 9999 FEW030 26/18 Q1008 NOSIG= 

Quelle: www.ogimet.com 
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Tabelle 5 MET REPORTs Wien und Graz, jeweils 14:50 und 15:20 Uhr 

MET REPORTs Wien und Graz 

SXOS51 LOWW 191450 
MET REPORT LOWW 191450Z 
WIND RWY 11 TDZ VRB BTN 310/ AND 110/7KT 
RWY 16 TDZ VRB2KT 
RWY 29 TDZ VRB BTN 270/ AND 060/5KT 
RWY 34 TDZ VRB BTN 040/ AND 180/4KT 
VIS RWY 11 TDZ 65KM 
RWY 16 TDZ 65KM 
RWY 29 TDZ 65KM 
RWY 34 TDZ 65KM 
CLD RWY 11 FEW 5000FT 
RWY 16 FEW 5000FT 
RWY 29 FEW 5000FT 
RWY 34 FEW 5000FT 
T 23 DP 10 
QNH 1011HPA 2985INS QFE 989HPA 
QFE RWY 11 990HPA RWY 16 989HPA RWY 34 989HPA 
AD TREND NOSIG= 

SXOS51 LOWW 191520 
MET REPORT LOWW 191520Z 
WIND RWY 11 TDZ VRB BTN 040/ AND 100/9KT 
RWY 16 TDZ VRB BTN 070/ AND 150/5KT 
RWY 29 TDZ VRB BTN 010/ AND 110/7KT 
RWY 34 TDZ VRB BTN 040/ AND 150/5KT 
VIS RWY 11 TDZ 60KM 
RWY 16 TDZ 60KM 
RWY 29 TDZ 60KM 
RWY 34 TDZ 60KM 
CLD RWY 11 FEW 5000FT 
RWY 16 FEW 5000FT 
RWY 29 FEW 5000FT 
RWY 34 FEW 5000FT 
T 23 DP 10 
QNH 1010HPA 2984INS QFE 989HPA 
QFE RWY 11 989HPA RWY 16 989HPA RWY 34 989HPA 
AD TREND NOSIG= 

SXOS55 LOWG 191450 
MET REPORT LOWG 191450Z AUTO 
WIND RWY 16 TDZ VRB BTN 100/ AND 230/6KT MAX 16 MNM 2 
RWY 34 TDZ VRB BTN 110/ AND 190/7KT 
CAVOK 
T 24 DP 11 
QNH 1010HPA 2984INS QFE 970HPA 
QFE RWY 34 971HPA 
AD TREND NOSIG= 
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MET REPORTs Wien und Graz 

SXOS55 LOWG 191520 
MET REPORT LOWG 191520Z AUTO 
WIND RWY 16 TDZ VRB BTN 130/ AND 270/7KT 
RWY 34 TDZ VRB BTN 060/ AND 150/6KT 
VIS RWY 16 TDZ 50KM 
RWY 34 TDZ 50KM 
CLD RWY 16 FEW 6000FT 
RWY 34 FEW 6000FT 
T 24 DP 10 
QNH 1010HPA 2983INS QFE 970HPA 
QFE RWY 34 971HPA 
AD TREND NOSIG= 

Quelle: Austro Control GmbH 

Gemäß Austro Control GmbH – Meteorologie werden in Wetterbeobachtungen (MET 
REPORT) nur Gewitterwolken angegeben, die sich in einem Umkreis von 50 km bzw. 30 km 
von einem Flughafen befinden. Die Zelle war jedoch deutlich weiter von Wien und auch 
Graz entfernt. In MET REPORTs von Wien sowie Graz sind deshalb auch keine CB 
Beobachtungen zu finden. 

1.7.2 SIGMET Wetterwarnungen 

Tabelle 6 SIGMET Wetterwarnungen vom 09.06.2024 

SIGMET Nr. und 
Gültigkeitszeitraum 

SIGMET Inhalt 

SIGMET T01 
 
Publiziert: 
 14:21 Uhr 
Gültig: 
von 14:23 Uhr 
bis 15:30 Uhr 

WSOS31 LOWW 091421 
LOVV SIGMET T01 VALID 091423/091530 LOWW- 
LOVV WIEN FIR 
FRQ TSGR OBS WI N4658 E01213 - N4726 E01223 - N4726 E01226 - N4710 
E01405 - N4629 E01344 - N4642 E01222 - N4658 E01213 TOP FL400 NC 
FCST AT 1530Z WI N4704 E01216 - N4735 E01329 - N4715 E01442 - N4639 
E01348 - N4704 E01216= 
LOVV SIGMET T01 VALID 091423/091530 LOWW- 
LOVV WIEN FIR 
FRQ TSGR OBS WI N4658 E01213 - N4726 E01223 - N4726 E01226 - N4710 
E01405 - N4629 E01344 - N4642 E01222 - N4658 E01213 TOP FL400 NC 
FCST AT 1530Z WI N4704 E01216 - N4735 E01329 - N4715 E01442 - N4639 
E01348 - N4704 E01216= 
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SIGMET Nr. und 
Gültigkeitszeitraum 

SIGMET Inhalt 

SIGMET T07 
 
Publiziert: 
17:18 Uhr 
Gültig: 
von 17:30 Uhr 
bis 19:30 Uhr 

SOS31 LOWW 091718 
LOVV SIGMET T07 VALID 091730/091930 LOWW- 
LOVV WIEN FIR 
FRQ TSGR OBS WI N4721 E01239 - N4736 E01226 - N4809 E01241 - N4824 
E01321 - N4814 E01426 - N4830 E01607 - N4828 E01714 - N4739 E01706 - 
N4721 E01239 TOP FL420 STNR NC= 

Quelle: Austro Control GmbH 

Gemäß Auskunft von Austro Control GmbH – Meteorologie gab es zum Zeitpunkt des 
Vorfalls eine SIGMET-Warnung nur deshalb, weil die Gewitter großflächig aufgetreten sind. 
Die einzelnen Zellen im Raum Hartberg und Oberwart hätten grundsätzlich für die Ausgabe 
einer SIGMET Warnung nicht ausgereicht. 

1.7.3 Wetterkarten 

Die Low-Level Significant Weather Chart (LLSWC), die um 08:00 Uhr ausgegeben wurde und 
für 14:00 Uhr gültig war (Abbildung 9), zeigt Gewitter mit Hagel und CB-Tops bis FL400. Die 
12:00 Uhr Ausgabe für den gleichen Zeitraum (Abbildung 10) zeigt zusätzlich Turbulenz über 
den Alpen. 

Die 0°C-Grenze (Freezing Level / FZ Level) lag gemäß Wind/Temperature Chart etwa 
zwischen FL120 und FL130 (Abbildung 12). 
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Abbildung 9 Low-Level SWC, 14:00 bis 18:00 Uhr, Ausgabe 08:00 Uhr 

 

Quelle: Austro Control GmbH 

Abbildung 10 Low-Level SWC Chart, 14:00 bis 18:00 Uhr, Ausgabe 12:00 Uhr 

 

Quelle: Austro Control GmbH 
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Abbildung 11 Wind/Temperature Chart, 12:00 Uhr 

 

Quelle: Austro Control GmbH 

Abbildung 12 Wind/Temperature Chart, 15:00 Uhr 

 

Quelle: Austro Control GmbH 
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1.7.4 Radarbilder 
Die Abbildungen 15 und 16 zeigen das zusammengesetzte Gesamtradarbild für 15:15 und 
15:30 Uhr. 

Die Abbildungen 17 bis 20 zeigen 2D Radardaten der Station Zirbitzkogel mit vertikalem 
Profil. Die Farbskala gibt die Menge des reflektierenden Materials (Wasser) an.  

Abbildung 15 Radarbild Österreich Gesamt 15:15 Uhr 

 

Quelle: Austro Control GmbH 
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1.7.5 PIREPs / Pilot Reports 

Tabelle 7 PIREP von 14:55 Uhr 

PIREP 14:55 Uhr 

UAOS61 LOWW 091455 
AIREP LOWW 
ENRT ACFT MEDIUM MOD/SEV TURB OBS AT 1455Z N4715 E01334 FL290= 

Quelle: Austro Control GmbH 

Von den Piloten des betroffenen Luftfahrzeuges wurde als Folge des Vorfalls noch folgender 
PIREP gemeldet: 

Tabelle 8 PIREP des betroffenen Luftfahrzeuges von 15:57 Uhr 

PIREP 15:57 Uhr 

UAOS51 LOWW 091557 
ARS 
ENRT ACFT MEDIUM HVY GR OBS AT 1556Z N4723 E01607 FL200= 

Quelle: Austro Control GmbH 

1.7.6 Hagelabwehr 
Während des Vorfalls waren zwei Flugzeuge der Hagelabwehr unterhalb des 
Aufwindgebietes der Gewitterzelle im Einsatz. Deren Einsatz begann etwa 45 Minuten vor 
dem Vorfall, um in Azeton aufgelöstes Silberjodid (AgI) in die Gewitterzelle einzubringen 
mit dem Ziel, möglichen schweren Hagel am Boden zu entschärfen. Die Flugzeuge 
versprühten eine Menge von ca. 10 Litern pro Stunde, bzw. ca. 1013 Partikel Silberjodid pro 
Stunde. Daraus ergibt sich eine von beiden Flugzeugen versprühte Gesamtmenge von ca. 
15 Litern Silberjodid. Der Flugverlauf beider Flugzeuge ist in Abbildung 2 ersichtlich. 

Zweck der Verteilung von Silberjodid in der Gewitterzelle ist, eine größere Menge kleinster 
Kondensationskerne in die Atmosphäre einzubringen, dadurch gezielt Regen- oder 
Hagelbildung zu begünstigen, um die Bildung größerer Hagelkörner zu verhindern und 
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dadurch schwerere Unwetter am Boden zu verhindern oder abzuschwächen. Die Menge 
des Niederschlages wird dadurch nicht beeinflusst. Durch die größere Anzahl an 
eingebrachten Kristallisationskeimen wird in der Gewitterzelle befindliches Wasser 
schneller gebunden und gefriert auch schneller. 

1.7.7 Wetterberatung der Flugbesatzung 
Die Wetterberatung war Teil des Briefing Packs (Abschnitt 1.1.1 Flugvorbereitung) und 
umfasste die gesamte Strecke von Palma de Mallorca bis Wien. Sie beinhaltete AIRMETs 
und SIGMETs (Abschnitte 1.7.7.1 und 1.7.7.2) entlang der Strecke, METARs und TAFs des 
Start- und Zielflughafens sowie anderer Flughäfen entlang der Strecke, Windkarten und 
Karten für signifikante Wettererscheinungen (SigWx, Abbildungen 21 bis 26), 
Satellitenbilder, Prognosekarten für Luftdruck und Niederschlag für verschiedene 
Zeiträume und ein aktuelles Radarbild für Niederschlag. Zudem wurden während des Fluges 
mehrere Wettermeldungen mittels ATIS empfangen (Tabelle 12). 

1.7.7.1 AIRMETs 

Tabelle 9 Wetterberatung der Besatzung: AIRMETs 

LIMM MILAN FIR 

WA AIRMET 12 VALID 091100/091500 LIIB- LIMM MILANO FIR 
          MOD TURB FCST N OF LINE N4401 E00730 - N4600 E01351 
          FL090/150 STNR NC= 

WA AIRMET 11 VALID 091100/091500 LIIB- LIMM MILANO FIR 
          MOD TURB FCST S OF LINE N4402 E00730 - N4601 E01349 
          FL040/150 STNR NC= 

Quelle: Luftfahrzeugbetreiber 
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1.7.7.2 SIGMETs 

Tabelle 10 Wetterberatung der Besatzung: SIGMETs Barcelona FIR 

LECB BARCELONA FIR 

WS SIGMET 7 VALID 091300/091500 LEVA- LECB BARCELONA 
          FIR/UIR EMBD TS OBS AT 1218Z WI N42 E00010 - N4030 
          E00310 - N4050 E00420 - N4220 E00250 - N4240 E00040 - 
          N42 E00010 TOP FL360 MOV SE NC= 

WS SIGMET 6 VALID 091100/091300 LEVA- LECB BARCELONA 
          FIR/UIR EMBD TS FCST WI N4210 E00010 - N4020 E00250 - 
          N4120 E00430 - N4220 E003 - N4250 E00050 - N4210 
          E00010 TOP FL360 MOV SSE INTSF= 

Quelle: Luftfahrzeugbetreiber 

Tabelle 11 Wetterberatung der Besatzung: SIGMETs Marseille FIR 

LFMM MARSEILLE FIR 

WS SIGMET T03 VALID 091300/091400 LFPW- LFMM MARSEILLE 
          FIR/UIR SQL TS OBS WI N4200 E00400 - N4215 E00245 - 
          N4400 E00315 - N4345 E00400 - N4200 E00400 TOP FL370 
          MOV NNE 10KT NC= 

WS SIGMET T02 VALID 091200/091300 LFPW- LFMM MARSEILLE 
          FIR/UIR SQL TS OBS WI N4215 E00330 - N4215 E00300 - 
          N4345 E00315 - N4315 E00400 - N4215 E00330 TOP FL370 
          MOV NNE 05KT INTSF= 

Quelle: Luftfahrzeugbetreiber 

1.7.7.3 Wetterkarten 
Die Wetterkarten in den Abbildungen 21 bis 26 waren – neben weiteren Karten – Teil des 
Briefing Packs der Flugbesatzung. 
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1.7.7.4 ATIS Wetterinformationen 
Während des Fluges wurden mehrere Wettermeldungen mittels ATIS empfangen (Tabelle 
12). 

Tabelle 12 Per ATIS übertragene Wetterinformationen 

Datum / Uhrzeit 
der Übertragung 

Wetterinformation 
(nur relevanter Teil der übertragenen Nachricht) 

09. Juni 2024 
12:59:29 

-  /MADAAYA.TI2/LEPA DEP ATIS N 
1250Z RWY IN USE FOR  
ARR 24L AND FOR DEP  
24R TRL 75 CLR CH  
123.880 WIND 240 DEG  
22 KT VIS 10 KM OR  
MORE CLD FEW 1800 FT  
T 27 DP 17 QNH 1006  
QFE 1006 NOSIG 

09. Juni 2024 
14:02:09 

-  /VIEATXA.TI2/LOWW ARR ATIS D 
1350Z START OF DATA ARR 
ARR RWY 16 ILS 
TRL 120 
WND TDZ VRB BTN 110 
 AND 170 DEG 6 KT 
VIS TDZ 45KM 
CLD FEW 4000 FT 
T 26 DP 17 QNH 1007 
AD TREND NOSIG 

09. Juni 2024 
14:54:23 

ARR RWY 16 ILS 
TRL 120 
WND TDZ VRB BTN 110 
 AND 170 DEG 9 KT 
VIS TDZ 55KM 
CLD FEW 3800 FT. SCT 
 4400 FT 
T 26 DP 18 QNH 1007 
AD TREND NOSIG 

09. Juni 2024 
15:20:40 

LOWG 
SA 091450 AUTO 10005KT 060V130 9999 FEW060CB 26/19 Q1007 NOSIG 
FC NOT AVBL 
CF NOT AVBL 
FT 091115 0912/1012 14007KT 9999 FEW040 TX23/0914Z TN16/1003Z 
  PROB30 TEMPO 0914/0919 35015G30KT +TSRAGR FEW060CB 
  SCT070 
  BECMG 0916/0918 VRB03KT 
  TEMPO 1005/1010 06010KT SHRA FEW050CB BKN060 
  TEMPO 1010/1012 33015G25KT TSRA SCT040CB BKN050 
 



 

Vorläufiger Untersuchungsbericht Nr. 2 (Written Preliminary Report No. 2)  55 von 82 

Datum / Uhrzeit 
der Übertragung 

Wetterinformation 
(nur relevanter Teil der übertragenen Nachricht) 

 080V160 9999 FEW028 
 FEW050CB 22/17 Q1007 
  TEMPO SHRA 

09. Juni 2024  
15:22:04 

-  /VIEATXA.TI2/LOWW ARR ATIS G 
1450Z START OF DATA ARR 
ARR RWY 11 ILS 
TRL 120 
WND TDZ VRB BTN 120 AND 200 DEG 5 KT 
VIS TDZ 55KM 
CLD FEW 3800 FT. SCT 4400 FT 
T 26 DP 18 QNH 1007 
AD TREND NOSIG 

09. Juni 2024  
15:23:04 

-  /VIEATXA.TI2/LOWW ARR ATIS H 
1520Z START OF DATA ARR 
ARR RWY 11 ILS 
TRL 120 
WND TDZ VRB BTN 100 AND 180 DEG 7 KT 
VIS 45KM 
CLD FEW CB 4000 FT 
T 25 DP 17 QNH 1006 
CB E AND FAR S 
AD TREND TEMPO FM1615 TSRA 

Quelle: Luftfahrzeugbetreiber 

1.7.8 Routings anderer Luftfahrzeuge 
Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes hat eine Anzahl verschiedener anderer 
Luftfahrzeuge identifiziert, welche Ausweichkurse im Zusammenhang mit der 
Gewittertätigkeit in Ostösterreich flogen. Auffällig dabei ist, dass zumindest ein anderes 
Luftfahrzeug die betreffende Zelle in größerer Höhe durchflog. Ein weiteres Luftfahrzeug 
war kurz davor, die Zelle zu durchfliegen, erhielt aber knapp davor von der 
Flugverkehrskontrolle einen neuen Kurs, was ein Durchfliegen verhinderte. Eine genauere 
Beschreibung und eine grafische Darstellung folgt. 

1.8 Flugfernmeldedienste 

Die Piloten waren seit 15:24:07 Uhr mit der Bezirkskontrollstelle ACC WIEN, in weiterer 
Folge mit dem Anflugdienst (APP) WIEN RADAR (134,675 MHz) und dem Kontrollturm 
(TWR) WIEN TOWER (121,200 MHz) verbunden. Um 15:31:40 Uhr wurde das Auftreten von 
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1.9 Flugschreiber 

1.9.1 FDR, CVR, QAR 
Im Luftfahrzeug war sowohl ein Flugdatenrekorder (FDR) als auch ein Stimmenrekorder 
(CVR) eingebaut und betriebsbereit. Zudem wurden Flugdaten für Wartungszwecke und für 
das Flight Data Monitoring vom Wireless Quick Access Recorder (WQAR) aufgezeichnet. 

Die Rohdaten-Datei des WQAR wurde der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 
direkt zur Verfügung gestellt, ein gesondertes Auslesen war nicht erforderlich. 

Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes wurde am 09. Juni 2024 um 19:13 Uhr vom 
Betreiber des Luftfahrzeuges über den Vorfall informiert. In weiterer Folge wurde im Zuge 
der Sicherstellung des Luftfahrzeuges ebenfalls die Sicherstellung der Rekorder angeordnet, 
wobei die Rekorder gemäß Anordnung bis zur Auslesung in einem Stahlschrank des 
Luftfahrzeugbetreibers versperrt wurden. Am 19. Juni 2024 wurden sowohl FDR als auch 
CVR mittels Ausrüstung des Luftfahrzeugbetreibers und unter Aufsicht der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes ausgelesen.  

Die Rohdaten-Datei des FDR konnte problemlos ausgelesen und der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes übergeben werden. 

Vom CVR konnten zunächst nur die letzten 30 Minuten ausgelesen und abgespeichert 
werden. Die Aufzeichnung der letzten zwei Stunden erfordert eine abweichende 
Auslesetechnik, welche vom Luftfahrzeugbetreiber nicht zur Verfügung gestellt werden 
konnte. 

Die Rekorder verblieben sodann bis 17. Juli 2024 im versperrten Schrank des 
Luftfahrzeugbetreibers. Danach erfolgte ein Transport zur Sicherheitsuntersuchungsstelle 
des Bundes zum Zwecke des Weitertransports zum Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour 
la sécurité de l'aviation civile (BEA). FDR als auch CVR wurden vom BEA am 27. August 2024 
ausgelesen (insbesondere die volle zweistündige CVR-Aufzeichnung) und die bereits beim 
Luftfahrzeugbetreiber ausgelesenen Daten validiert. Auslesung und Validierung der Daten 
waren erfolgreich.  

Die Rohdaten des FDR wurden des Weiteren von der BEA in ein Tabellenformat für die 
weitere Auswertung durch die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes umgewandelt. 
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FDR und WQAR zeichneten teils idente, jedoch auch unterschiedliche Parameter auf, 
welche dann nur auf einem der beiden Rekorder verfügbar waren.   

Insgesamt waren am CVR 4 etwa 30-minütige Spuren (1 bis 4), sowie 2 etwa 2-stündige 
Spuren (5 und 6) verfügbar: 

• Spur 1 mit den Signalen der CM1-Mikrofone („Handset“ und „Boomset“) und der 
Funkaufzeichnung, mit einer Dauer von 31 Min 03 Sek, 

• Spur 2 mit den Signalen der CM2-Mikrofone („Handset“ und „Boomset“) und der 
Funkaufzeichnung, mit einer Dauer von 31 Min 03 Sek, 

• Spur 3 mit der Aufzeichnung der Passagieransprache („Passenger Address“) und dem 
CVR-Timecode-Signal, mit einer Dauer von 31 Min 03 Sek, 

• Spur 4 mit der Aufzeichnung des Cockpit Area Mikrophons, mit einer Dauer von 
31 Min 03 Sek, 

• Spur 5 mit der Aufzeichnung der Mischung der Kanäle 1, 2 und 3, mit einer Dauer von 
2 Std 04 Min 19 Sek, und 

• Spur 6 mit der Aufzeichnung des Cockpit Area Mikrophons, mit einer Dauer von 2 Std 
04 Min 19 Sek 

Die Aufzeichnung der Spuren 5 und 6 startete um etwa 14:01 Uhr. FDR und QAR Daten 
waren für den gesamten Flugzeitraum verfügbar. Sowohl die Daten des FDR und des QAR, 
sowie die Aufzeichnungen des CVR wurden für die Rekonstruktion des Vorfalls 
herangezogen. 

1.9.2 Radardaten 
Von Austro Control GmbH wurden auf Anfrage der Sicherheitsuntersuchungsstelle des 
Bundes Radardaten (ARTAS und WAM) vom betroffenen Luftfahrzeug sowie weiteren im 
Umfeld betriebenen Luftfahrzeugen, insbesondere den Luftfahrzeugen der Hagelabwehr, 
zur Verfügung gestellt. 
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1.10 Angaben über Beschädigungen 

1.10.1 Beschädigungen am Luftfahrzeug durch Hagel 
Schäden entstanden durch den Hagel hauptsächlich am Radom im Bereich der Rumpfnase 
(Abbildung 29), welche fast vollständig fehlte, der unter dem Radom befindlichen Antenne 
des Wetterradars und der äußeren Schicht der Windschutzscheiben (Abbildungen 28 und 
29). Verkleidungsteile der Triebwerksaufhängungen (Abbildung 30), verschiedene 
Antennen, Lichter und Sensoren wurden ebenfalls beschädigt. An den Vorderkanten der 
Tragflächen, Slats und Leitwerke entstanden Dellen, welche maximal etwa Golfballgröße 
erreichten. Insgesamt sind am Luftfahrzeug die in Tabelle 13 aufgelisteten Beschädigungen 
aufgetreten. 

Tabelle 13 Beschädigungen am Luftfahrzeug 

Komponente Beschädigung 

LH / RH NAV Light Glazing Assy das Schutzglas beider Navigationslichter war gesprungen 

LH Strobe Light Lens das Schutzglas des linken (weißen) Strobe Lights war 
gesprungen 

Upper Beacon Light Assy das Schutzglas und das rote obere Drehlicht waren beschädigt 

Radome – Satcom die GFK Verkleidung des Empfangsgeräts des Passagier-
WLANs war beschädigt 

LH / RH Engine Inlet Cowls die Einlassverkleidungen beider Triebwerke wurden aufgrund 
von Dellen (Dents) getauscht, die Funktion der Triebwerke 
war nicht beeinträchtigt 

LH / RH Pylon Access and Composite 
Panels 

GFK-Abdeckungen im Bereich beider 
Triebwerksaufhängungen waren beschädigt und wurden 
getauscht, die strukturelle Integrität der 
Triebwerksaufhängungen war nicht beeinträchtigt (Abbildung 
30) 

LH / RH Slat #1 to #5 die beiden Vorflügel wurden aufgrund von Dellen (Dents) 
getauscht, die Funktion der Slats war nicht beeinträchtigt 

LH / RH Trimmable Horizontal Stabilizer 
Tip 

die äußeren Teile der beiden verstellbaren Höhenleitwerke 
wurden aufgrund von Dellen (Dents) getauscht, die Funktion 
des Trimmable Horizontal Stabilizers war nicht beeinträchtigt 

LH ENG (Engine) 6 OGVs (Outlet Guide 
Vanes) 

sechs Luftleitbleche im Mantelstrombereich des linken 
Triebwerks waren beschädigt und wurden getauscht, die 
Funktion des Triebwerks war nicht beeinträchtigt 
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Abbildung 28 Hagelschäden an Nase/Radom und Windschutzscheibe 

 

Quelle: SUB 

Abbildung 29 Schäden an linker (CM1) und rechter (CM2) Windschutzscheibe, 
Cockpitansicht 

 

Quelle: SUB 
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Abbildung 30 Schäden an Verkleidungen der linken und rechten Triebwerksaufhängung 
(Pylon) 

 

Quelle: SUB 

1.10.2 Luftfahrzeug und Ausrüstung – Versagen, Funktionsstörungen 
Eine technische Überprüfung des Wetterradarsystems wird noch durchgeführt, um – soweit 
im Nachhinein möglich – zu ermitteln, ob das System voll funktionsfähig war. 

1.11 Luftfahrzeugbetreiber und deren Verfahren 

Der Luftfahrzeugbetreiber bietet gewerblich Linienflüge an und ist im Besitz eines 
Luftfahrzeugbetreiberzeugnisses (AOC). Die Betriebshandbücher Teil A, B und D (Operation 
Manual – Part A, B und D), sowie das Quick Reference Handbook (QRH), das Flight Crew 
Techniques Manual (FCTM), das Flight Safety Manual (FSM) wurden, neben weiteren 
Handbüchern und Unterlagen, der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes zur 
Verfügung gestellt. 

Im OM-B sowie im QRH sind Checklisten für abnormale Verfahren und Notverfahren 
(Abnormal and Emergency Procedures) zu finden, wobei die Checklisten, welche in beiden 
Handbüchern zu finden sind, inhaltlich identisch sind. 

Für den Vorfall relevant sind die Checklisten COCKPIT WINDSHIELD / WINDOW CRACKED 
(Abbildung 31) und UNRELIABLE SPEED INDICATION (Abbildungen 32 bis 34), wobei 
letzteres Verfahren ein Memory Item Verfahren ist. Die der Sicherheitsuntersuchungsstelle 
des Bundes zur Verfügung gestellte Version des QRH stammt vom 15.05.2024. 
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Abbildung 31 QRH Verfahren COCKPIT WINDSHIELD / WINDOW CRACKED 

 

Quelle: Luftfahrzeugbetreiber 
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2 Geplante Untersuchungsschritte 

Im Bericht werden ausschließlich die bereits ermittelten Fakten dargestellt. Insbesondere 
die folgenden Teilaspekte sind näher zu untersuchen: 

• Wetter 
Derzeit liegen noch nicht ausreichend Informationen vor, inwieweit das durch die 
Hagelabwehr in die Gewitterzelle eingebrachte Silberjodid auf die, für das konkrete 
Wetterradarmodell relevante, Reflektionsfähigkeit der Hagelzelle Einfluss hatte. Für 
eine Bewertung meteorologischer Einflussfaktoren auf die Funktion des 
Bordradargerätes ist eine detailliertere Analyse der durchflogenen Gewitterzelle und 
deren Umgebung mithilfe externer Expertise erforderlich. 

• Technische Untersuchung Wetterradar 
Die Komponenten des Wetterradars werden, soweit möglich, technisch auf ihre 
Funktionsfähigkeit geprüft. Hierbei soll geklärt werden, ob die Tatsache, dass im 
gegenständlichen Fall eine ältere Generation Wetterradar in Verwendung war, Einfluss 
auf die Detektion der Hagelzelle hatte. Auch der Einfluss der vor dem Einflug in die 
Hagelzelle gewählten Einstellung von TILT, GAIN, RANGE oder Displayhelligkeit ist noch 
zu untersuchen. 

• Flugbetrieb und Verfahren 
Eine detaillierte Betrachtung und Analyse der Abläufe und des CRMs im Cockpit, der 
Handhabung des Wetterradars, der Flugvorbereitung sowie der Verfahren des 
Luftfahrzeugbetreibers sind erforderlich. 

• Gesamtauswertung 
Im nächsten Schritt kann die Befragung von beteiligten Personen durchgeführt werden. 
Die Gesamtauswertung des Vorfalls kann erfolgen, sobald obige Informationen 
eingeholt und analysiert wurden 
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Anhang A - Annex 13 und ERCS 
Risikoklassifikation 

Dass es sich bei dem gegenständlichen Vorfall nicht um einen Unfall handelt, ergibt sich 
gemäß Art. 2 Z 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 daraus, dass das Luftfahrzeug 
keinen Schaden (oder ein Strukturversagen) erlitten hat, durch den der Festigkeitsverband 
der Luftfahrzeugzelle, die Flugleistungen oder die Flugeigenschaften des Luftfahrzeugs 
beeinträchtigt wurden (unabhängig von der Ausnahme innerhalb der Unfalldefinition über 
Beschädigungen, die durch Hagel- oder Vogelschlag verursacht wurden). 

Die Beurteilung, ob es sich beim gegenständlichen Vorfall im eine schwere Störung (Serious 
Incident) oder eine einfache Störung (Incident) handelt, erfolgt gemäß 

• Definition der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 Artikel 2, Ziffer 16: 
„schwere Störung“ eine Störung, deren Umstände darauf hindeuten, dass eine hohe 
Unfallwahrscheinlichkeit bestand, die mit dem Betrieb eines Luftfahrzeugs verbunden 
ist und die im Fall eines bemannten Luftfahrzeugs zwischen dem Zeitpunkt des 
Anbordgehens von Personen mit Flugabsicht und dem Zeitpunkt, zu dem alle diese 
Personen das Luftfahrzeug wieder verlassen haben, oder im Fall eines unbemannten 
Luftfahrzeugs zwischen dem Zeitpunkt, zu dem das Luftfahrzeug für Bewegungen zum 
Zweck des Flugs bereit ist, und dem Zeitpunkt, zu dem es bei Beendigung des Flugs zur 
Ruhe kommt und das primäre Antriebssystem abgeschaltet wird, eintritt. Eine Liste von 
Beispielen für schwere Störungen ist im Anhang enthalten; 

und 

• ICAO Annex 13 - Attachment C. List Of Examples Of Serious Incidents: 
Serious incident. An incident involving circumstances indicating that there was a high 
probability of an accident and associated with the operation of an aircraft which, in the 
case of a manned aircraft, takes place between the time any person boards the aircraft 
with the intention of flight until such time as all such persons have disembarked, or in 
the case of an unmanned aircraft, takes place between the time the aircraft is ready to 
move with the purpose of flight until such time as it comes to rest at the end of the 
flight and the primary propulsion system is shut down. 


